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Die eldgenössischen polltischen Behörden haben seit
langerer Zelt gegenüber den Vegehrlichkeiten und Klagen
des römilschkatholischen Klerus und ihrer polillschen Heiser
 den Kantonen ein großes Entgegenkommen und die

nitgedehnteste Nachsicht ausgeilbt. Der in Genf wegen
Wideriedlichlelt gegen bundedtathliche Verfügungen s. g.
ausgewiesene Bischosskandidat Mermillod ist als wirklicher
Bischof von Lausanne in Freiburg mit Bewilligung des
Bundesrathes wieder eingezogen, hat bei der protesianti
chen Regierung des Kantons Waadt einen Besuch gemacht,

und ist dort von den einzelnen Mitgliedern (die deßwegen
eine Ansichten über Staat und Kirche noch keineswegs
lhelsen) auf's freundlichste empfangen worden. Darllber
zroßes Handeklatschen del den Ultramontanen! Ferner ist
autch Dapwischenkunst und Vermittlung des h. Bundes.
rathes eine Uebereinkunft zwischen dem hl. Suihl und den

Kantonen der fruhern Diozese Vasel über Regelung der

Angelegenheilen des Biethums Basel zu Standr gekom·
men, wonach der bidherige Domprobst Fiala als num-

mehriger Bischof anerkannt ist, der von funf Kantonen

aicht mehr anerkannte Bischof Eugenius Lachat dagegen
anter Befotderung zum Erzbischof von Damiette i. p. die

Verwaltung der italienischen Schweiz übernimmi.

Bekannilich erscheint dieses Entgegenkommen des Bun

desrathes vielen gutmeinenden und ein sichtigenEidgenossen
als eine verderbliche Schwächt und grundsatzlose Nach

ziebigleit. Sie behaupten, solches Händ unter die Fühe legen
jeltens der staatlichen Behörden sei weder durch Geset und
Verfassung, noch durch Herkommen begründet und werde

seine schlimmen Folgen haben. Ohne uns hierüber näher
ainzulassen, glauben wir doch mit Sicherheit annehmen zu
oürsen, daß der Hauptzwecdk der politischen Slaatsbehörden
zei diesen Transaklionen darin lag, den kirchlichen Würbe

zrägern und ihren Gläubigen wiederholt und auf's Neue
u zeigen, daß Niemand daran denke, den Katholiken den

Slauben und die Religion zu rauben; daß man imGegen
heil die vollste Toleranz Uben und Frieden haben wolle
wischen den Konfessionen. Dem Entgegenkommen des
Staates in diesen beiden Angelegenheiten muhte ein Ent

zegenkommen seitens der kirchlichen Wurdenträger das
Segenßewiat halten, und dem Fricdendanerbieten det well

ichen Behörde mußte nicht nur ein Friebenswort seitens
»es bischöslichen Stuhles solgen, sondern das fernert
Berhalten detselben mußte die Vürgschast bilden, daß man
auch von dort her Frleden halten und Toleranz üben wolle

Allein wenn Friede sein soll, so müssen beide Theile
den Frleden wollen. „Es kann der Frömmsle nicht im

Frieden leden, wenn es dem bösen Nachbar nicht gefällt“,

läßt Schiller den Tell sagen. Wie seht es nun derKirche
arum zu thun ist, Frieden zu halten im Staale und mit

den verschiedenen Kanionen, daß ersehen wir jchlagend aus

dem Abschlede Hirtenbrief, den der nunmehrige Erzbischof
Eugenius Lachat oder sein famoser Kanzler unterm 23.
Januar abhin aus seinem Asyl zu Luzern an seine bis

erigen Didzesanen erlassen hat.
Wir treten dabei nicht auf das ein, was der hochw.

Bischof hinsichtlich des Fastens seinen Didzesanen vorzu
hreiben jür gut findet, z. B. an welchen Tagen sie vom

Zenuß von Fleljchspelsen sich enthalten sollen,an welchen
Tagen die ‚Vermischung von Fischen und Fleischspeisen bei

Aer gleichen Mahlzelt untersagt fei“, oder an welchen Tagen
der Gebrauch des Fettes bei Gereitung der Gemuse statt
inden durfe oder nicht; auch nicht darauf, wie viel Ablaß

nerjenige erhalte, der an allen Mittwochen und Freitagen
ner sog. „Segenmesse“ beimohne — kurz, diesen Haupt·
nhalte des Fastenmandates wollen wir unsererselts gerne
die verdiente Wurdigung und Berücksichtigung seitena der

Didjesanen wunschen. Dagegen is diesen Fasten· Vorichrif
en eine Proklamation vorangesezt, die an Aufreizung
zegen bie Staalsordnung, an Herabwurdigung anderet

Konfessionen, an Verdachtigung Andergläubiger, anAuf ·
jachelung zum Haß gegen dites, wan nicht demPapfs
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und der römischen Kirche unterthan ist — Ihresgleichen sie sich wiederholen sollten, uns nöthigen würden, deuilicher
sucht. Hier einige Belege dasur. zu reden und auch einen oft besprochenen Vorfall vor dem

Schon auf der zweiten Selte ist von den „einge- Luzerner Kriminalgerichte zur öffentlichen Kenntniß gu

retenen Umgestaltungen“ die Rede. Die ver— bringen, falls Hr. Lachat Dieienigen, welche nicht solgfame
hiedenartigen Verfuche, bie auch in unserm Valerlande. Kinder seiner Kirche sind, ferner der Genußsucht, deb ver

hells vor Jahrhunderten schon, iheils in unsern Tagen derblichen Luxus, der Ansteckung vom schlammigen Strome
jemacht wurden, um die Lehr Anlorität der Kirche zu ber der Zeit und der Unkeuschheit anklagen sollte.

renjen oder gar zu leuanen, haben unsern Sinn sasl Damit man ja nicht etwa glaube, unter der Kirche“

daran gewoöhnt, den Gehorsam getzen die Kuche gleichsam sei in der soeben erörterten Anklage die große aligemeine
zujs Unvermeidliche zu bejchränken. In etlichen Vidzefan Kirche gemeint, in der Protestanten und Katholiken, kut alle

antonen scheint die Gesehgebung im Religidsen selbst das Zristlichen Konsessionen Platz haben, so gibt der Girtenbrief
Minimum des gebülhrenden Gehorsamszder Kirche ent· dalt nachher (auf S. 7) klaren Aufschluß, was unter dem

Aehen und so zu sagen das Eingangethor pum Schiema uedrug „Kirche“ ju verstehen sei. Nur die katholische
offen behalten zu wollen. Seit Langem schon seuszen wir Kirche allein habe die Hinterlage zuverlaässiger Wahtheiten

lber diese Lage und unsrerseitz haten wir nichts unver und innerlich gewisser Grundsäte. Nur die Kirche (d. h.
sucht gelassen, sie zu bessern. Allein, wag auch immer in die römischkatholisce)—solauterdieseStelle—weilsieein
er Zukunft unserer Didhese Basel vorbehalien sein mag, unverändeelie Glaubensbekenntniß und eine unsehlbatt
alr erachten es gegenwärlig als eine heilige Pfüicht, euch dutsruai zu dessen Auslegung besitt, sie nur weiß die

Aber die strenge Nothwendigkelt zu belehren, ergebene und wahre Toleranz zu uüben und ihr elgenes Recht in weiser
jolgsame Söhne der heiligenkatholi schen Kirche dis in den Mäßigung zu beschtänken. Daher das Gebot, die Kirche
Tod zu verbleiben.“ zu hören, dem Ansehen der Kirche sich unterziehen. »Wer

Wir sehen schon an dieser Einleitung, wie der fried- die Kirche nicht hört d. h. auch, wer ihr nicht gehorcht,

liche Bischof, ober vielmehr der kriegetistte Kandler e der soll wie ein Heide gehalten sein,« spricht des gölt
zu bewerlstelligen weiß, daß die solgsamen Eöhne der kalho lichen Hellandes MNund.“

ichen Kirche unentwegte Kämpfer gegen die staatepolltischer Nun hört ihr et, ihr Protestanten der gangen Schweh,

Amgestaltungen der Reuzeit sein müssen. Damit stellt fich und ihr zerstreuten Hatholiken, die ihr den römischen Dozmen
der Bischof als Kampser gegen die Staatzorbnung an die nichts abgewinnen kennt, jeht seiv ihr erkanm Vei euch

Spihze. wird man keine keusche Jugend suchen; ihr habt nicht

Und damit ja die Gläubigen sieis unbedingten Ge Famillen, wo Tugend datenn istjvon treuherhigen Gefuhlen
jorsam leisten, niemals fra en, woher und wohin, so wird wißt ihr nichis, dei cuch ist aichs dahelm als argerlicht

auf die Selbsterniedtigung det Zellendes hingewiesen, der Süten und derderblicher Lurxus! Ihr seid der Auswurf
n Demuth sich herablassend dem Menschen gleich geworden im schlammigen Sirome der Zeit, und ihr müßt bekämpft
ind von dem der Aposiel Paulus gesagt: „Er ward gen und dvernichtel werden durch die „entschiedenen Waffen“,

horsam bis zum Tode.“ So musse der Christ der Kirche die im Laher der Kalhoiten (d. h. der römischen) gesuhri
Jehorsam sein u. s. w. „Denn oie Kirche dertheidigt ihr werden!

wider die Angriffe der Feinde, wider die teuflische Saat Wahtlich, eine hochsahrendere, intolerantere Sprache,
der Hãresie, wider die Fallstcicke des Schlsma, wider die als der abttetende Vischof oder sein Kangler in diesen

Spöltereien, Verdrehungen, Sophismen und falschen Grund. dittendrief fuhrt, haben wir nicht bald gelesen. Soll dat

sate. Sie isi's, die wir hören müssen; denn sie ist durch dem Frieden wischen den Konfessionen dienen, daß Alles,
Don selbst beglaubigt, auf daß sie den wahren Glauden was nicht römisch gesinnt ist, als Auswurf der Hölle dar

in unsern Seelen erhalte. Sohin mit einem Wort, der destellt wird? Wo in doch der Dr. Futt, derStaatanwalt
Zirche seld ihr, in Sachen des Glaubens, einen vorbe don Basel, der wehen Beschimpfung elner staatlich aner

haltlosen Gehorsam schuldig, bei Verlust eucres Seelen. kannten iirchlichen Genossenschaft einenStraforozeß ange hoben
heiles und Zuzntehung der ewigen Verdammniß hat? Findeter nichts zu thun zum Squde der indirett

Nachdem so die Gläubizen belehrt sind, vem fie bei o arg beschimpiten und besudelten prolestantischen Kirche
Verlust der ewigen Seligkeit in allen Dingen du grhorchen Zutt, herbei, herdei!

haben, wird dann auf die Einwirkung des Chrifemhume . Er hort nichts, der Zutt. Dffenbar deßwegen,
auf die Gesitiung der Menschhelt hinge wiejen, veiche Stelre weil die römischen Geistlichen das Vorrecht haben, anbers
wdir sogar recht schön sinden. Allein was soll man sagen denkende zu begeifern „und vollständig einem römischen
venn sofort wieder vom allgemein christlichen Oirtenbrief gegenüber ist die Wuelt und die Gercchligteit

*tandpunkt übergesprungen wird auf den römisch one qe bischoflicher Erlaß in der Fasienjeit in den
irjuitischen, der sich brustet und überhebt und augschließli n Freibrief!

einer Konfesfion alle Tugenden, * 8 Wi brauthen aber auch den Dr. gutt night! Wohl
alle Laster dzuschreidt, wie ed in solgender Stele ge. aber protestiren wir gegen die absprechenden Tiraden im
— Namen unserer eigenen Famille und im Namen von tausend

„Und bel unserer jetigen Generation — so schlieft ehrenwerihen Vurgern derschiedener relihidserAnschauung,
zieser Absaz — wo anders, als bei den Glaublgen, welche namenilich der in unserer Mitie wohnenden Protestanten.

der Kirche Gehorsam leisten, werdet ihr noch eine wohl, Wir wissen, daß Zucht und Sitte del ihnen mindestens
gesiltele, deusche Jugend finden oder solche Famillen, vo kbenso gut daheim ist, als bei den römischen—XC
nie Tugend gleichsam daheim ist, wo die negenseitigen Gefühlt GSchluß solgt.)

reuherzig, wo der an en für die Sillen wie fur — —
ab zeitliche Wohl verderbliche Luxus verbannt ist und
die jalichen Erziehungeldeen, wie die hohlen modernen Eidgenossenschaft.

Anschauungen hinfichtilch Poliutt und Deionomie ernflich Aus der Zundesversammsung.

iem Widerstande begenen und abgewiesen werden' In Der Nativnalrath begann am Mittwoch ohne Elnsprache
dem schlammigen Strome der Zeit, in dieser Windsbraut, die ariikelweise Beraihung des Bundesgesetze uber
die so viele und viele Männer der Gegenwart mu sich bie eidg. Wahlen und Abstimmu ngen. Die Art.1

ortreißtt, welches sind die Einzigen, die aus der Ansteckung und 2 (GSeginn des Stimmrechis mit dem zurllckgelegten
rel sich zu reiten vermochten, und die selbe min enn 30. Jahre) wurden ohne Diskussion angenommen. ve

ichledener Waffe das Uebel hekampften, wenn nicht Jene, zugllch des Art. 8, welcher den Aussch iuh vom Stimm—

welche dem Lager der Kathollken angehörten. wenn nicht recht behandelt, theilt sich die Kommission in eine Mehr

die wahren und solgsamen Kinder der Kirche allein heit und Minderheit. Erstere will nur dann dieKonkursuen
Wir wollen mit diesen anmaßlichen Worten nich rechten ausgeschlossen wissen, wenn sie dem zustandigen Gerichte

VDlt gestehen aber, daß derartige Angriffe auf die Roral nicht den Nachweis leisten, daß der Konkun ohne ihr eigenes

derjenigen, welche nicht zur römischen Kirche gehbren, wenn Verschuiden eingetreten sei. Ferner soll wegen detKonkurses

— — — —


